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Vollzug der Eau- und lmrnissiansschutzgesetze;
12. Anderung des Flächennuteungsplanes des Marktes Werneck für den Marktgemein-
rlefeil Ettleben
{ir"r ri*r Fa*s*ng '",oni t"§.03.?0ä3:

Ste hme

,m ft*hn':en der 1?. A*deri:nü cies F!äeher:i'!*tz*n§§P!#l:*e ist di* A:':der*ng *n*r darg*st*ll*

;en Fläehe für Gerneinde*edad in eine Ger:'ris*hte Baufläch* vtrgesehen"

Bisher wurde die Ftäche als Gemeindebedarf#läche - Schule im FNP (Erstfassung 1977i

dargestellt. ln den jüngsten Anderungen des FNP wurde die Fläche wohl nicht geändert'

!m Norden des V*rhahengru*cl:täcks verläuft dic St 24471§tti*bener Straße' Zur Pian-

grenze sind ca *C m anzun*hmen. Leut der Begrü*durig werden die Orientierungswerte der

*ii\t 1Süü5 für f,*i*chgehiete nicht überscl'rritten

Laut der Begründung schließt sich im Westen an den Bühlweg ein Öffentlicher Parkplatz und

Streuobstwiesen an. ln der Planzeichnung wird das Grundstück mit der Flurnummer 131i§

jedoch als ,,Festplatz" bezeichnet. Zuk-ünftige geplante Nutzungen der Fläche sollten in die

Abl,*ägung auf6***mm*n es*ß§eft. *er Ab-*tand ei*r Grund'st*cksgrer:zen v*il n{Jr +a' 1* rc

kann eine nächtliche ir,l*lzung als .,Farkplatt' ztsr {rriischgebietanutzung {Wch*en} einschrä*-

i{eft.

lm §üden ist eine nächtliche Nutzung der Sportheimgaststätte anzunehmen' Eine Einschrän-

kr:r'rg dieser i{utzung ka*n dur+h das Fleranrllcker sehutzwürdiger Bebauung {hier W*hnen;

h*rbeig*fuh* werden. üie ist spätesten* im Bebauungspl*nverfahren zü betrachien'
. t\,i,;
l) {*ül
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Saturn: 08.05,2023

Vollzug der Baugesetze;
{2. Anderung des Fläehennutzu*gsplanss des lt{arktes Werneck lür den llfiarktgerneindeteil
Ettlehen

s te I [Lr r! s na h m_e {§*3" Ie-p n rr!

Die Unterlagen zur 12. Anderung des FlächennuEungsplanes des Marktes Werneck für den
Marktgemeindeteil Eilleben {Stand: 15.03.2ü23i \§urden fachiechnisch überprüft

Folgencies rst festzusteJlen

ln der Erstfassung des Flächennutzungspianes wird der Geltungsbereich durch das
Planzeichen ,.Führung von Versorgungsieitungen' tangiefi. Es vuird sebeien in ce.
Begründung eine Kommentierung über den Verbleib dieser Leitung aufzunehmen

2, Es wird un: Überprufung d*r Hachwassersituati*n gebeten. f{ach den in Unserer$ Gl§-
System abrufbaren Kartenstände* des LfU - Bayern iiegt das Grundstuck im Bereich d*s
I-{ü 1iiü.

3. l'{inweise zum Text der Begründung:
§eiie 3, Ziff . 4: Der 1. uncj 2. Absatz sind nahezu gleici't.
Zitl. 5: §ie Grenze im Norden wäre d!* Verläng*rung der Grenze zwischen den
Gi'undetlieker:6§2 ufid 69?15 uher §S2li nach Wesien

tvlii freundlichen

llalrsarlschrift
L i:i:1 ai i rt s ;i r1r'l

§shaelfit$rt
§ehr€rs*sträse 1

e7421 §c[weiBaürt

Kontald
Tal€fü!Älermitü*§g e972r r5§.ü

?elefax-i{uftmsr §8771 t §§-337
'E.ffi El! iEfü@ir§ee+=tle
intsrnet w\$.1afi dkre*s-§chwahfäfi .de

Öffrlunsszeiteo
$fiontsg - Freitsg 08..§f - t;.Sß Uilr

Diensl.g 14.00 - 16.00 uhr
Booner§r.g 14.{§ -17.0§ Uht
Tofmlnvereinbarunoan Blflt arw§nschl

Ban*ver$indu$g
gäarkasse §c hweintilrt.
!{aßSerss
§I' BYLA§*M1K§W
tß4+i *837 7§3§ §1§1 05?B g§S& *S
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Regierung von Unterfranken 970&l Würzburg

lffilt
%

lhr Zeichen, lhre
Nachricht vom

I l.U4 ll4-i

Posttachadresse

Unser Zeichen (bitte angeben)
SachbearbeiteriniSachbearbeiter

2.1-83 14 1 3f8-7-d:{-3 i8tri
?4- E3i t, 1 303- :-25-1 4 IFPtuä

Tetefon (09 31) Telefax {09 31) Zi.-Nr.

Ir llr ll5
DatL,m

11 .ü5.2A23

Telefon {09 31) 3 80 - 00 Sie erreichen uns in den
Ke.nzeiten

Erste Anderung des Bebauungsplans ,,An der Ktauskapelle West" mit 12. Anderung des
Flächennutzungsplanes
Markt Werneek, GT Ettleben, l-andkrels §chweinfur{
Behördenbet*iligung gemäß § 4Ahs. 1 BaUGB
Landesplanerische Stellungnahme

Sehr geehile Damen und Herren,

nrii dem v*rliegenderi Vorentwurf fül rjie ersie Ancierut"g Ces B*t-iaur.rngsplanes ,,An der Klauska-

pelie \A/est" wird beabsichtigt, eine Mischgebietsfläche für ein neues Gesundheitszentrum auszu-

weisen. Die Planfläche befindet sich am östlichen Ortsrand von Werneck (Gemarkungsgrenze Ett-

leben l Werneck) in direkter Nachbarschaft zur Mittelschule, zum Kindergarten, zum SpcrtgelänCe

und rnreiteren zerrirai*r: §inrichtung*n" §ish*r sir"rC im Flaehennu'airngsplar-: iFf.lP; am bettachte-

ten Standoil Grünfläche und Gemeirrbedarfsfläche gevlidmet, wesr,vegen eine par-aliele Anderung

zur gernischten Baufläche im FNP erfolgt. Bisher ist die Planfläche ungenutzt.

üie Regier"unrl von UnterJranken al* höhere !*andesplanungsbehÖrde i:irn*rt it"t il:rer Eig*rrsehaft

als Träg*r öffentiicher Belange zu den im Betretr genannte* ßairleitplai':uor*ntwu;-fen §tellung.

Maßstab für diese Stellungnahme sind die Ziele und Grundsätze der Raumordnung, die im Baye-

rischen Landesplanungsgesetz (Art. 6 BaylplG), im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP)

und dern Regionalplan rJ*r Region L'1ain-l?hö;"r (RP3) festgesetzt sind. Die Zieie d+r RaunrcrCnung

Reglerung von Unterfränken
Postfach 63 49
97013 lryüEburg

§.1lry.9tb"itd-Yrc

iBAN: DE757{)0500000C01 1 gO31 a

l{ausadresse

Rs3ierung vgft Unterfranken
Peterptatz I
97070 Wüuburg

Straßentlahnliiie! 1, 3. 4, 5
Haitestelie i.leubäEsreße

Oienstgebäude

H = Peterplatzg Fax (0s31)380-2222 Mo-Do 8:30'11:30uttr
S = Sleptianstraße2 E-Mall 13:30 -16:00uhr
G = Geirrg-Eydel-Srr. 13 poststeHE@reg-ufr.baytro-de Fr 8:30 - 12:00 Utr
A = Albed-Eiilsaeh-Sl'. 1 lil#t " oder neh teleiodsdter
Hai = Horieinsasse t hup:/l*"w.tegierong.untetf€nken.bayetn.de Vereinbaruag
AN : ALted.Nobel-Str.20
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sind zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung zu beriicksichtigen {Art. 3 BayLplG}.

Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (§1 Abs.4 BauGB).

Arztliehe Versorgung

Gemäß Ziel und Grundsatz unter 8.2 LEP ist in allen Teilräumen Bayerns eine flächendeckende

und bedarfsgerechte medizinische Versorgung zu gewährleisten; im ländlichen Raum soll ein An-

gebot mit Haus- und Fachärzten sichergestellt werden" La,,:t Ziel B V 2.1"2 RP3 soil darauf hing*-

wir-kt wer-den. dass in allerr T.eilen der Regror etne gieiclirnäßige ambr.:larrte arztliche \-lersorg'*ng

der Bevölkerung durch praktische bzw. Aligemeinärzte, Fachärzte, Zahnärzle und Apotheken ge-

währleistet wird. Vor dem Hintergrund dieser Festlegungen ist die im Betreff genannte Planung zu

begrüßen.

Flochwassergefahr

Das Plangebiet überlagert im südlichen Bereich das festgesetzte Überschwemmungsgebiet der

Wern. Aus Darstellungen zu Hochwassergefahrenflächen des B3lgr.{l.las ist erkennbar, dass bei

ainenr hundertjährig*n itochwass*r sowie bei einern e*remen Hcchlvasser di* gesamte Pianflä^

che v*n UberfluiLrng betroffen ru:är*. Nach #em Grundsatu 7"2.5 LffP soll*n die Risiken dLlrch

Hochwasser soweit als möglich verringerl werden. Hieau sollen u.a. die natürliche Rückhalte-

und Speicherfähigkeit der Landschaft erhalten und verbessert sowie Rückhalteräume an Gewäs-

sern freigehalten werden. Nach Zlei B t3.1"3 RP3 sollen Uber-schwemmungsgebiete als Freiflä-

chen erhaiten bzrry. nach Mögliehkeit wieder in Freiflächen umgewai'rdelt werden. hlach Möglich-

keit sollen die Uferbereiche in einern naturnahen Zustand erhalten oder entsprechend regeneriert

werden. Wir empfehlen daher eine Abstimmung mit der zuständigen WassenruirtschaftsbehÖrde,

wie Maßnahmen zum Hochwasserschutz in das vorliegende Vorhaben integriert werden können.

Der §telir:ngnahrne des Wasseruviitsehaftsaml*s kcmmt e!i"i* besondere EedeutunE zu.

lm Erqebnis erhebt die Regierung von Unterfranken als höhere Landesplanungsbehörde in ihrer

Eigenschafi als Träger öffentlicher Belange keine Einwände gegen die Planung, sofern auch die

zuständige Wase*rwirtschaftsbehörde denr Vorhaben, ggf. unt*r lvlaßqaben, zustirnrnt"

üiese Steiiungnahme ergehi aussehiießlich aus der Si*ht der Raum*:-dnu*g und Land*splanung.

Eine Prüfung und Würdigung sonstiger öffentlicher Belange ist damit nicht verbunden.

Bitte lassen Sie uns nach Abschluss die rechtskräftige Fassung der Bauleitpläne mit Begründung

auf digitalem !?ege (Art. 30 BaylplG) an folgende tr-Mail-Adresse zukcmme*

t,.l!:*?=.s, ; i i.i:=:--ü;:*--.-i !
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Regionäler Plaoungsverbaod l'läin-Rhön
Landratsämt Sadl(issitrgen - Postäch Ll8lg:-9?@5§ad-Essiasen

t#

ihre Zeiche§
lh.e 0lachricht vorn
Sechgebiet
Unsere Zeichen

Kontakt
Telefonnummer
Faxnr.
t-t'tail-Adresse
Satum

Regionaler Planungsverbänd
RPV.616

r-LI-rüEEG
rpv@kg.de

1.2.05.2023

Erste Anderung des Bebauungsplans ,,An d*r Klauskapelle lÄlest" mit 12, Anderung
des Flächennutzungsplanes
Markt Werneek, GT Ettletren, Landkreis §chweinfurt
**teii!g**g d*r ?s'ägerr ö9f**?*i*k*r 8*8mng* -q*rr:äß $ 4 Ää-:*- I B;srgffffi

§egicnal g**aneri*ehe §te!i arng:t*hnae

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit den: v*rlieq*n*en V*renlwt,:rf f*r die erste Ar:*e:-ung d*s Bebeuur:gsplan*s ,,4* de;- Kicuska-
peii* lrt'est" wird h*ahsichtiqt, eirre Misehgehietsfiäehe für *in fielies Ges**dheitsäentrufi-r
auseuweisen. Die Flanfiäche befindet s§ch am Östliehen *rtsrand vo;r lrYerneek

{Gernarkunsssrenue §ttteben I Werneek} i* direktei'Saci:barschaft zur Mittelsch*le, aum
Kindergarlen, zum Sportge-lände und weiteren zentralen Einrichtungen. Bisher sind irn
Fläehennutzungsplan {fhJP} am betrachteten Standart Grü*fläcl':e und Genreinbedarfsfläche
gewidmet, westsegen eine paralleie Anderung eur gemischten Saufläche im FIIIF erfolgi' Eisher
isi die Planftäche unqtenutzt,

fier im Betreff genannte Bauleitplanentwurf wurde nach regionalplanerischen Gesichtspunkten
überprüft. tranach ist Folgendes festzustellen:

Arztliche Versorgung
Gen'räß Ziei und Gruftdsatz u*ter 8.2 Lfp ist in atten Teilri*umen Bayerns eine flächendeckende
i.:r:d bedarfsg*reci:te m*dirinisehre V*rs*rgi"::ig äiJ ge*räirrleiste*; i*rt tändtic*e* Ra*m scli *ir"l
Ai-ig*i:*t r,l"tit l'talr§- und Fachärzt** sichergestellt wsrde*. Laut Ziel &V Z'1.2 RF3 solt darauf
hingewlr'kt werden, dass in aile;r Teiler-r der Regio:'t eine gleichr:ällige, arnbul*nte ärztliche
tleriorgung der Bevölkerung durch praktische bzw. Allgemeinärzte, Fachärzte, Zahnärzte und
Apotheken gewährleistet wird, Vor dern Hintergrund dieser Festlegungen ist die irn Betreff

Eeftannle Planung au begrüße*.

Hs*lrwasserg*fahr
ües Plangebief uberiagert i;rl südlicher: 8*i"eich das f*stgeseteie U*erschr**err:*rungsgebi*t der
Wern. Aul Darstellungen zu Hochwassergefahrenflächen des !:i.iiye,i-.iiÄhj,:"i ist erkennbar, dass bei

einern hunderti&f'rrigen l{oenwas§er sqwie trei einern extremen lto*hv+ass*r die gesemte
P1anfläche von überflutung betroffen wäre. i'{ach dem Grundsatz 7'2'5 LEP sollen die Risiken
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Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Abteilung 3 - Kootdinatiün Sauleitplanung

IHRE NACHRICI..IT VOM

L2.O4.Ze 23

JHR ZEICHEN UIISERE ZEiCi]ENJ

P-2C2 l-2 C19- 1_S?

Voä§eu6 des Eargerlsc!"ten ßeclk$xals*hutageseäzes {Bauy$§eltG}

Markt Werneck, Lkr. $clrwelnfurt; 12' Anderung des F§äctreclfiutztne'lgsp{ames und die

3." Andarung des Bebasuregsplans .An der t{&arskapel}e We§t"

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedank*n uns fijr die S*teiiigung ar: der cbe* genannten Flanung und bitten Sie,

bei ki;r:ftigen Sehriftrveehseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser

Sachgebiet {B Q} und unser Aktenzeichen anzugeben' Zur vorgelegten Planung

nimrnt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange,

wie folgt Stellung:

ßedendes?kmalpflegerische Belanse :

ln unmittelbarer Nähe zu oben genanntem Planungsgebiet befinden sich folgende

Bociendenkmä1er:

D-6-602 5-0053 Sie d 1i; n g der Linea rba nci kera m il<

D-5-6026-0062 Siedlung der Linearbandkeramik.

Während Denkrnal üü63 östlich arrgrertrt liegt Bod**denkmal C052 *ordlich des

Vorhabenbereichs. ln beiden Fällen handelt es sich um Siedlungen der

DATUM

02.05.2023

Tel.: O89/2114-235 von 8 bis 12 tihr
ta{: 089/2114-4A7
ber3ilig,"rn g.9b lfd. bavern.de

BAYEBISCHES tANDESAMI
rüR DENKMALP'LEGE

Oiengtstelte München:

Hcfgraben 4
80539 München
Postfach 10 02 03

80076 München

Tet.:089 2114-0
Fax; 089 2114-300

www.blfd.bayern. de

Bayerische Landesbank München
IBAN üE75 7005 0000 0001 1903 15

B!C BYLAD€Ü1M



Linearbandkeramik. Diese Siedlungen der ersten Bauern (um 5000 v. Chr.) können

sehr groß sein, so dass möglicherweise beide Bodendenkmäler zu einer zeitgleichen

Siedlung gehören und damit Ausläufer der Siedlung noch bis in den Geltungsbereich

hineinreichen können.

lm Bereich von Bodendenkmälern sowie in Bereichen, wo Bodendenkmäler zu

vermuten sind, bedürfen gemäß Art. 7 Abs.1 BayDSchG Bodeneingriffe aller Art einer

denkmalrechtlichen Erlaubnis. Wir bitten Sie deshalb foigenden Text in die

textlichen Hinweise auf dem Lageplan und ggf. in den Umweltbericht zu

übernehmen:

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine

denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem

e igenstä ndigen Erla u b n isverfa h ren bei der zustä nd igen U nteren

Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege wird in diesem Verfahren

gegebenenfalls die fachlichen Anforderungen formuliere n.

Im Falle der Denkmalverrnutung wird im Rahmen des Erlaubnisverfahrens nach Art.

7 Abs. 1 BayDSchG die archäologisch qualifizierte Voruntersuchung bzw. die

qualifizierte Beobachtung des Oberbodenabtrags bei privaten Vorhabenträgern, die

die Voraussetzungen des § 13 BGB (Verbrauchereigenschaft) erfüllen, sowie

Kommunen soweit möglich durch Personal des Bayerischen Landesamts für

Denkmalpflege begleitet; in den übrigen Fällen beauftragt das Bayerische Landesamt

für Denkmalpflege auf eigene Kosten eine private Grabungsfirma. lnformationen

hierzu finden Sie unter:

BAYERISCHES
LAN DESAMT
FUR DENKMAI
L)LI LI .L
I I LL\JL *. ry4=

ffiffi
ffif 'ffi4cEi

fr rTl l",: $enkixalY

Wir weisen darauf hin, dass die erforderlichen Maßnahmen abhängig von Art und

Umfang der erhaltenen Bodendenkmäler einen größeren Umfang annehmen können

und rechtzeitig geplant werden müssen. Sollte die archäologische Ausgrabung als

Ersatz für die Erhaltung eines Bodendenkmals notwendig sein, sind hierbei auch Vor-
Seite 2



BAYERIsCH E5
LAN DESAMT
FUR DINKMAL
nrl -/-t-l-LLtfL u -!js.

§i* #:*.*

ffiffi
und Nachbereitung der Ausgrabung zu berücksichtigen {u.ä. Durchführungskonzept,

Konservierung und Verbleib der tunde). Bei der Verwirklichung von

Bebauungsplänen soll grundsätzlich vor der Parzellierung die gesamte

Planungsfläche archä*lagisch qualifiziert unters{.}cl'tt '*'erder:. um die Kosten für den

einzelnen Bauwerber zu reduzieren {vgl. BayVGH, lJrteil v. 4. Juni 2803, Az.: 26 B

00.3684, EzD 2.3.5 Nr. 3 l Denkrnalpflege lnformationen des ALfD 2OO4/l {B 127), 68

ff. [mit Anm. W. K. Göhner]; BayVG München, Urteilv. 14. September 2000, Az.: M

29 K 00338. EzD 2.3.5 §lr. 2).

lm Einzelfall kann a{s Alternative zu einer archäologischen Ausgrabung eine

Konservatorische Überdeckung der Bodendenkmäler in Betracht gezogen werden.

Eine Konserv*toriscl're überCeckung isr *berhalb des §efilndhtrir*ntes und nur nach

Abstimmung mit dem BLfD zu realisieren {2.8. auf Humus oder kolluvialer

Überdeckung). Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege berät in Abstimmung

mit der Unteren Denkmalschutzbehörde bei der Prüfung alternativer Planungen

unter denkmalfachlichen Gesichtspun kten.

Fach{iche Hinweise zur Abstimmung kommunaler Planungen mit Belangen der

Bodendenkmalpflege entnehmen Sie auch bitte der Broschüre ,,Bodendenkmäler in

Bayern, Hinr,veise fur die kommr:nale Bauteitslanung"

hi:ss:/i'ivww. bifd. bavern.Ce,/a: are ,'a ble!iu rr:r3r.. irri aufg:ben,'bcdende::kn:algfieg

e.ikor"nmunaie bar*ieiiplanr.rn*,/2Ci8 bloschu*re k,:m )

Die mit dem Bayerischen Staatsministerium des lnnern abgestimmte

Rechtsauffassung des Baye rischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung

und Kunst und des Bayerischen Landesamts für Denkrnalpflege zur Überplanung von

(Boden-) Denkmälern entnehmen Sie bitte dem Voltzugsschreiben des STMBW vom

$9.03.2016

n fä .[1 .- ,'r..1 ::r,rr,'

sschrerben boder-rdalrk{nal 09 03 2016. pdf i sawie unsei"e!' Homepage

{&eehtliche Grundlagen bei der Überplanung von Bodendenkmälern)
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I n U msetzung de r Rechtsprechung des Bayerische n Verfassungsgerichtshof

(Entscheidung vom 22, Juli 2008, Az.: Vf. 11-Vtl-07, juris / NVwZ 2008, 1,234-L236

Ibestätigt durch die nachgehenden Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts vom

4. Novenrber 2008, Az.: i BvR 2296/08 & 1 BvR 2357/08, n. v.j)wird dringend

angeregt, aus städtebaulichen Gründen geeignete Festsetzungen nach § 9 Abs. 1

BaUGB {2. B. nach Nummern 2,9, LO, LL, 75,20 [Bodendenkmal als ,,Archiv des

Bodens"]) vorzunehmen.

Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der Bitte

um Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen

der Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder

Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen

Gebietsrefe rente n der P ra ktischen De n kmalpflege {www. blfd. baye rn.d e ).

BAYERISCH ES
LANDESAMT
rUR DINKMAL
j:i tr--a

' L-l-.--:i-

Seite 4



23. tr4ai 2023 09,28

AW: Markt Wem eck, 12. Änderung des FtAöhenr.ützungspanes und die 1 . Anderung des Eebauungsplans 
"An 

der Klauskapelle Wesr

Sehr geehrte Frau Spörl,
sehr geehrter Herr Metz,

vielen Dank für die zusätzlichen lnformarionen.

Hiermit nehmen wir als TöB aus wasserwirtschaftlicher Sicht Stellung zu oben genannter Anderung des FNp und BpL.

Eintragungen im Altlastenkataster ABUDTS sind für das Grundstück Fl.-Nr. 592/L, Gemarkung Ettleben, im Umgriff des
Bebauungsplans ,, An der Klauskapelle West" nicht vorhanden. lnnerhalb des Vorhabengebiets sind somit keine
Aftlasten bzw. Altlastendverdaehtsflächen bekannt.

Sollten bei Erschließungs- urrd Baumaßnahmen Anzeichen gefunden werden, die auf einen Altlastenverdacht
(erganoleptische Auffälligkeiten, schädliche Bodenveränderungen, Hausmüllablagerungen, etc.) schließen lassen, sind
die Arbeiten einzustellen und das Landratsarnt Schweinfurt umgehend zu informieren.

Weiterhin wäre bei Altlastenverdacht die Einbindung eines privaten Sachverständigen nach § 18 BBodSchG angezeigt.

ln-5itu-Ssndierungen vor Baubeginn auf Flächen auf denen Gründungsarbeiten nötig sind, können altlastenteehniscne
und abfallrechtliche Zusatzinformationen liefern.
Aufgrund der Nähe zu Schweinfurt ist mit Blindgängern und Munitionsfunden zu rechnen. Die Eigentümer dieser Flächen
sind im Zuge der Vorbereitung von Boden eingreifenden Baurnaßnahmen zu einer den Anforderungen der
Kampfmittelräum ung entsprechenden Sondierung verpf lichtet,

Sollten Hinweise auf vorhandenen Kampfnrittel bekannt sein, sollten diese unverzüglich dem
Kampfmittelbeseitigungsdienst oder der nächsten Polizeidienststelle mitgeteilt werden. Näheres hierzu siehe auch in der
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des lnneren vom 20.03.2013 ,, Vorgehen bei möglicherweise
kampfmittelbelasteten Grundstücken' sowie unter
hltos./ lat qstmi.bAyern.de/suslkataslroBhe-nschutlkamp{mittelbeseitiqunolindexrhp ,

Anfallender Erdaushub ist fachgerecht zu untersuchen und zu verwerten bzw. zu entsorgen

Die Flächenversiegelung ist auf ein Minimum zu reduzieren.

Das Planungsgebiet befindet sich Außerhalb eines Wasserschutzgebietes, jedoch innerhalb eines
Überschwemm ungsgebietes.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich auf Grund der Lage im Überechwemmungsgebiet hohe Risiken ergeben
und aus ralasserwirtschaftlicher Sicht kritisch einzustufen ist.

Hochwasserszenarien können grundsätzlich auch höher als ein hundertjährliches Hochwasserereignis (HQ1O0)

ablaufen.
Auf eine Hochwasserangepasste Bauweise ist zu achten
https://wrvw.lfu.bayern.delurasserlhw_handlungsfelder/vorsorge/index.htm
Eine ausreichend bemessene Sockelhöhe über der Fahrhahnoberkante wird empfohlen. Kellerfenster sowie
Kellereingangstüren sollten wasserdicht und/oder mit Aufkantungen, z.B, vor Lichtschächten, ausgeführt
werden.
Zum Schutz vor eindringendem Abu.rasser aus der Kanalisation in tiefliegende Räume sind geeignete
Sch utzvorkehrungen vorzusehen, z.B. Hebeanlagen oder Rückschtagklappen.

Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen.



Aus wasserwirtschaftlicher Sicht besteht unter Einhaltung der oben genannten Hinweise Einverständnis mit dem
Vorhaben, auch wcnn es kritiseh zu bewerten ist.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

ffiHf
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Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen
Kurhausstraße 26
97688 Bad Kissingen
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Hinweis:
Um sicher zu steflen, dass lhre E-Mails auch bej Abwesenheit gelesen und bearb€itet werden können, bitten wir Sie, lhre E-Mails grufidsäZlich an
folgende Adresse zu senden: po§1sjg1le@rvw.€:kq§ql€Iq.de
lhte Nachricht kann dann umgehend rleitergeleitet vJercien


